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Übersicht zum Plangebiet
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Flächengröße                           
ca. 4,7 ha
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Städtebauliches Rahmenkonzept 
zur Erweiterung des 
Gewerbegebietes Leuchtenburg  
(Stand: August 2009)

Anlass und Ziel 
der Planung

Schaffung eines ausreichenden und 

attraktiven Angebotes an gewerblichen 

Bauflächen im bestehenden 

Gewerbegebiet im Hauptort Rastede
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Bereits rechtskräftige 43. Änderung 
des Flächennutzungsplanes 
„Gewerbegebiet Leuchtenburg“
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Bebauungsplan Nr. 59 
„Gewerbegebiet Leuchtenburg III“

Flächengröße                           
ca. 4,7 ha
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Entwurf
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Anregungen Abwägungsvorschläge
Landkreis Ammerland 

Empfehlung zur Überarbeitung der TF Nr. 1 zur 
Steuerung der Branchen. 

Empfehlung zur Ergänzung des Kapitels 6.0 –
Fernmeldetechnische Versorgung- um 
Aussage zum Sicherstellungsauftrag. 

Anregung zur Überprüfung der textlichen 
Festsetzungen Nr. 8,9,13 und 14, ob es sich 
um Hinweise handelt. 

Zusatz „In Vertretung“ im Verfahrensvermerk 
zur Beglaubigung kann gestrichen werden. 

TF Nr. 1 orientiert sich am 
Einzelhandelsentwicklungskonzept der Gemeinde 
Rastede aus dem Jahr 2015 und schließt zentren- und 
nahversorgungsrelevante Sortimente im GE 
weitestgehen aus. Nicht- zentrenrelevante Sortimente 
sind nach Aussage des 
Einzelhandelsentwicklungskonzeptes grundsätzlich 
möglich. 

Wird nachrichtlich angepasst. 

Nr. 8 und Nr. 9 Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege 
und zur Entwicklung von Boden, Natur und 
Landschaft, Nr. 13 und Nr. 14 ebenfalls konkrete 
Maßnahmen (Kompensationsmaßnahmen), die 
textlich festgesetzt werden. 

Wird geändert. 
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Anregungen Abwägungsvorschläge
Landwirtschaftskammer Niedersachsen 

Hinweis auf Kompensationsflächen, die ggf. 
der landwirtschaftlichen Nutzung entzogen 
werden. 

Kompensation erfolgt im Flächenpool der Gemeinde 
Rastede. Diese Flächen wurden im Vorfeld mit 
Eigentümern und UNB LK Ammerland abgestimmt. 
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Anregungen Abwägungsvorschläge
Keine ausreichende Abwägung der Anregungen 
und Bedenken aus der frühzeitigen Beteiligung. 

Unverhältnismäßiger Eingriff in den 
Landschaftsraum durch neues Gewerbegebiet 
durch Gefährdung der angrenzenden 
Moorbäke. (hier ugs. Rasteder Bäke)
Berücksichtigung von Abstandsflächen. 

Starke Beeinträchtigung des angrenzenden 
Naturraumes durch: 

- Höchstmögliche Bodenversiegelung mit 
GRZ 0,8

- Massive Gebäude mit Höhen bis zu 12,00m
- Fehlende Festsetzungen von 

Eingrünungen auf den 
Gewerbegrundstücken

- Keine Eingrünung der im Plangebiet 
festgesetzten Straßen

- Keine ausreichenden Abstandsflächen
(Forderung: 50m statt10m)

Mit den betroffenen Belangen der in der frühzeitigen 
Beteiligung abgegebenen Stellungnahmen wurde 
sich hinreichend auseinandergesetzt. 

Moorbäke befindet sich nicht im räumlichen 
Nahbereich des vorliegenden Bebauungsplanes. 

Der gewerblichen Entwicklung soll an diesem 
Standort größtmöglicher Spielraum gegeben 
werden, um die gewerbliche Entwicklung an wenigen 
Stellen im Gemeindegebiet zu konzentrieren und 
keine weiteren Flächen hierfür in Anspruch zu 
nehmen. 
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Anregungen Abwägungsvorschläge
Unzumutbare Einschränkung des Schutzgutes 
Klima und Wasser. 

Keine ausreichende Auseinandersetzung mit 
den Schutzgütern „Mensch“ und 
„Landschaft“, da ein Erholungsgebiet 
überplant wird. 

Beeinträchtigung wird durch vorhandenes 
Gewerbegebiet für die vorliegende Planung als 
weniger erheblich eingestuft und im Rahmen der 
Kompensationsmaßnahmen kompensiert. 

Schutzgut Mensch und Landschaft wurden 
ausreichend betrachtet. Geltungsbereich derzeit 
intensiv genutzte Grünland- und Ackerflächen mit 
geringer Erholungsfunktion. Erholungsraum 
nördlich des Stellmoorweges wird durch die Planung 
nicht beeinträchtigt. 
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Endfassung
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Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!
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